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BUNDESMINISTERIUM
BMF —1V/8 (IV/8) FUR FINANZEN
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An

Zolldmter

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern
Steuer- und Zollkoordination, Produktmanagement

Steuer- und Zollkoordination, Risiko-, Informations- und Analysezentrum

AH-2225, Arbeitsrichtlinie Siidsudan Embargo

Die Arbeitsrichtlinie AH-2225, (Arbeitsrichtlinie Slidsudan Embargo) stellt einen
Auslegungsbehelf zu den von den Zollamtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen

dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird.

Uber die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten kénnen aus dieser
Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben.

Bundesministerium flir Finanzen, 4. August 2014
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1. Rechtsgrundlage

Verordnung (EU) Nr. 748/2014 des Rates vom 10. Juli 2014 Uiber restriktive MaBnahmen

angesichts der Lage in Stidsudan.

Inkrafttreten: 11. Juli 2014 (Datum der Veroffentlichung im ABI. EU).
2A. Ausfuhr bei Zurverfiigungstellung wirtschaftlicher

Ressourcen

2A.1. Ausfuhrverbot

(1) GemaB Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 748/2014 diirfen den im Anhang I der
Verordnung aufgeflihrten nattirlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder

Organisationen weder unmittelbar noch mittelbar wirtschaftliche Ressourcen zur Verfiigung

gestellt werden oder zugutekommen.

Wenn die umfassten natirlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder
Einrichtungen betroffen werden, besteht daher ein Ausfuhrverbot fir alle Gliter, auBer jenen
des Abschnitts 2A.2.

Definition:

Wirtschaftliche Ressourcen sind gemaB Art. 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr.

748/2014 Vermdgenswerte jeder Art, unabhangig davon, ob sie materiell oder immateriell,
beweglich oder unbeweglich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, die aber fir

den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen verwendet werden kénnen.
Zu beachten ist,

= dass es dabei unerheblich ist, ob es sich um kérperliche oder nicht kérperliche,
bewegliche oder unbewegliche Waren handelt, daher ist zB auch Software oder
elektrische Energie als wirtschaftliche Ressource anzusehen, da diese fiir den Erwerb von

Finanzmitteln verwendet werden kdnnen.

= dass die Definition "wirtschaftliche Ressourcen" somit nahezu alle Arten von Glitern

umfasst und

» dass weder durch Ankaufe von gelisteten Personen, Einrichtungen oder Organisationen
den Genannten Finanzmittel zuflieBen dirfen, noch durch Verkdaufe an diese Personen
diesen wirtschaftliche Ressourcen zur Verfligung gestellt werden diirfen - daraus ergibt
sich ein generelles Ein-, Aus- und Durchfuhrverbot von Waren von den oder an die

entsprechend gelisteten Personen.
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(2) GemaB Art. 11 der Verordnung (EU) Nr. 748/2014 ist die wissentliche und vorsatzliche
Beteiligung an Tatigkeiten, deren Zweck oder Wirkung direkt oder indirekt in der Umgehung

des Ausfuhrverbots besteht, untersagt.

2A.2. Ausfuhr von der MaBnahme nicht umfasster Giiter

2A.2.1. Andere als die im Anhang I der Verordnung aufgefiihrten

natiirlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen

Glter, die anderen als im Anhang I der Verordnung aufgefiihrten nattirlichen oder
juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen zur Verfiigung gestellt werden oder
zugutekommen, unterliegen keinen Einschrankungen nach der MaBnahme der Abschnitte 2A.
und 2B.

2A.2.2. Giiter ausschlieBlich zum personlichen Gebrauch oder zum

personlichen Verbrauch bestimmt

AusschlieBlich zum personlichen Gebrauch oder zum personlichen Verbrauch bestimmte
Guter gelten nicht als wirtschaftliche Ressourcen im Sinne der Verordnung und sind daher
vom Ausfuhrverbot ausgenommen. Nach Art, Beschaffenheit und Menge der Guiter dirfen
jedoch keine Bedenken gegen die zwingend einzuhaltende Voraussetzung "AusschlieBlich

zum personlichen Gebrauch oder Verbrauch bestimmt" bestehen.

Guter, die sich nach Art, Menge und Wert lediglich fiir die persénliche Verwendung oder den
personlichen Gebrauch eignen, werden von der MaBnahme der Abschnitte 2A. und 2B. nicht
erfasst. Sendungen mit solchen Inhalten dirfen ohne Genehmigung an den Empfanger

ausgeflihrt werden.

2A.2.3. Voranfrage

Die Bestimmungen zur Voranfrage und Uber die Verwendung des Dokuments sind der
Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen.

2A.3. Ausnahmen vom Ausfuhrverbot mit Ausfuhrgenehmigung

GemaB Art. 6 Abs. 1 und Art. 7 der Verordnung (EU) Nr. 748/2014 gilt das Ausfuhrverbot

nach Abschnitt 2A.1. nicht flr bestimmte eingeschrénkte Zwecke. In diesen Fallen kann die

Bereitstellung wirtschaftlicher Ressourcen genehmigt werden. Bei der Ausfuhr von Gitern an
eine in Absatz 1 angeflihrte Person muss der Ausflihrer nachweisen, dass daftir eine giiltige
Ausfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode N941

("Embargogenehmigung") zu verwenden - auBerdem ist die Nummer der
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Ausfuhrgenehmigung anzufiihren, und zwar im Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110
Abschnitt 4.6.3.

2B. Ausfuhr von Geldern im Sinne der Verordnung

2B.1. Ausfuhrverbot

(1) GemaB Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 748/2014 dirfen den im Anhang I der

Verordnung aufgeflihrten nattirlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder

Organisationen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder zur Verfligung gestellt werden oder

zugutekommen.

Wenn die umfassten natirlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder
Einrichtungen betroffen werden, besteht daher ein Ausfuhrverbot fir alle Gelder, auBer
jenen des Abschnitts 2B.2 und 2B.3.

Definition:

Gelder sind gemaB Art. 1 Buchstabe h der Verordnung (EU) Nr. 748/2014 finanzielle
Vermoégenswerte und Vorteile jeder Art, die Folgendes einschlieBen, aber nicht darauf

beschrankt sind:

= Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Zahlungsanweisungen und andere
Zahlungsmittel,

» Einlagen bei Finanzinstituten oder anderen Einrichtungen, Guthaben auf Konten,

Zahlungsanspriiche und verbriefte Forderungen,

» ¢ffentlich und privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel einschlielich Aktien und
Anteilen, Wertpapierzertifikate, Obligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe

und Derivate,

» Zinsertrage, Dividenden und andere Einklinfte oder Wertzuwachse aus

Vermogenswerten,

= Kredite, Rechte auf Verrechnung, Blirgschaften, Vertragserflillungsgarantien und andere

finanzielle Anspriiche,
= Akkreditive, Konnossemente, Ubereignungsurkunden, und

» Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermdgen oder anderen

Finanzressourcen.

= Nach der Formulierung ,aber nicht darauf beschrankt sind" gehdren auch zu den

umfassten Waren:

© Bundesministerium fiir Finanzen 10-3


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3121700&ida=VO7482014&gueltig=20140806&hz_id=3121700&dz_VonArtikel=5&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3121700&ida=VO7482014&gueltig=20140806&hz_id=3121700&dz_VonArtikel=1&dz_VonBuchstabe=h

AH-2225 GZ BMF-010302/0058-1V/8/2014 vom 04. August 2014

= Schmuck, Uhren und andere Wertsachen.

(2) GemaB Art. 11 der Verordnung (EU) Nr. 748/2014 ist die wissentliche und vorsatzliche
Beteiligung an Tatigkeiten, deren Zweck oder Wirkung direkt oder indirekt in der Umgehung

des Ausfuhrverbots besteht, untersagt.

2B.2. Ausfuhr von der MaBnahme nicht umfasster Gelder

2B.2.1. Andere als die im Anhang I der Verordnung aufgefiihrten

natiirlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen

Gelder, die anderen als im Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 748/2014 aufgefiihrten

nattirlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen zur Verfligung

gestellt werden oder zugutekommen, unterliegen keinen Einschrankungen nach der
MaBnahme des Abschnitts 2B.

2B.3. Ausnahmen vom Ausfuhrverbot mit Ausfuhrgenehmigung

GemaB Art. 6 und Art. 7 der Verordnung (EU) Nr. 748/2014 gilt das Ausfuhrverbot nach
Abschnitt 2B.1. nicht fir bestimmte eingeschrankte Zwecke. In diesen Fallen kann die

Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder genehmigt werden.
2B.4. Voranfrage

Die Bestimmungen zur Voranfrage und lber die Verwendung des Dokuments sind der
Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen.

3A. Einfuhr bei Zurverfiigungstellung wirtschaftlicher

Ressourcen

3A.1. Einfuhrverbot

GemaB Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 748/2014 dirfen den im Anhang I der

Verordnung aufgeftihrten nattirlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder

Organisationen weder unmittelbar noch mittelbar wirtschaftliche Ressourcen zur Verfiigung

gestellt werden oder zugutekommen.

Wenn die umfassten natirlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder
Einrichtungen betroffen werden, besteht daher ein Einfuhrverbot fiir alle Giiter, auBer jenen
des Abschnitts 2A.2.

Definition:
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Wirtschaftliche Ressourcen sind gemaB Art. 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr.

748/2014 Vermdgenswerte jeder Art, unabhangig davon, ob sie materiell oder immateriell,
beweglich oder unbeweglich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, die aber fir

den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen verwendet werden kdnnen.
Zu beachten ist,

= dass es dabei unerheblich ist, ob es sich um kdrperliche oder nicht korperliche,
bewegliche oder unbewegliche Waren handelt, daher ist zB auch Software oder
elektrische Energie als wirtschaftliche Ressource anzusehen, da diese fiir den Erwerb von

Finanzmitteln verwendet werden kdnnen,

= dass die Definition "wirtschaftliche Ressourcen" somit nahezu alle Arten von Glitern

umfasst und

» dass weder durch Ankaufe von gelisteten Personen, Einrichtungen oder Organisationen
den Genannten Finanzmittel zuflieBen diirfen, noch durch Verkdufe an diese Personen
diesen wirtschaftliche Ressourcen zur Verfligung gestellt werden diirfen - daraus ergibt
sich ein generelles Ein-, Aus- und Durchfuhrverbot von Waren von den oder an die

entsprechend gelisteten Personen.

3A.2. Einfuhr von der MaBnahme nicht umfasster Giiter

3A.2.1. Andere als die im Anhang I der Verordnung aufgefiihrten

natiirlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen

Guter, die an andere als im Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 748/2014 aufgefiihrte

natdrliche oder juristische Personen, Einrichtungen oder Organisationen zur Verfligung
gestellt werden oder zugutekommen, unterliegen keinen Einschrankungen nach der
MaBnahme des Abschnitts 3A.

3A.2.2. Voranfrage

Die Bestimmungen zur Voranfrage und tber die Verwendung des Dokuments sind der
Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen.

3A.3. Ausnahmen vom Einfuhrverbot mit Einfuhrgenehmigung

GemaB Art. 5 und Art. 6 der Verordnung (EU) Nr. 748/2014 gilt das Einfuhrverbot nach
Abschnitt 3A.1. nicht flir bestimmte eingeschrankte Zwecke. In diesen Fallen kann die

Bereitstellung wirtschaftlicher Ressourcen genehmigt werden.

Bei der Einfuhr von Gltern an eine in Absatz 1 angeflihrte Person muss der Einfiihrer
nachweisen, dass daflir eine gliltige Einfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der
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Dokumentenartencode N941 ("Embargogenehmigung") zu verwenden - auBerdem ist die
Nummer der Einfuhrgenehmigung anzufiihren, und zwar im Format nach Arbeitsrichtlinie AH-
1110 Abschnitt 4.6.3.

3B. Einfuhr von Geldern im Sinne der Verordnung

3B.1. Einfuhrverbot

(1) Séamtliche Gelder werden eingefroren, die Eigentum oder Besitz der in Anhang I der
Verordnung aufgeftihrten nattirlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder
Organisationen sind oder von dieser gehalten oder kontrolliert werden.

Definition:

»Einfrieren von Geldern" die Verhinderung jeglicher Form der Bewegung, des Transfers, der
Veranderung und der Verwendung von Geldern sowie des Zugangs zu ihnen oder ihres
Einsatzes, wodurch das Volumen, die Hohe, die Belegenheit, das Eigentum, der Besitz, die
Eigenschaften oder die Zweckbestimmung der Gelder verandert oder sonstige
Veranderungen bewirkt werden, die eine Nutzung der Gelder einschlieBlich der

Vermdgensverwaltung ermdglichen.
Nach dieser Formulierung ist jedenfalls auch der Reiseverkehr umfasst.

(2) GemaB Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 748/2014 diirfen den im Anhang I der

Verordnung aufgeftihrten nattirlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder

Organisationen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder zur Verfligung gestellt werden oder

zugutekommen.

Wenn die umfassten natirlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder
Einrichtungen betroffen werden, besteht daher ein Einfuhrverbot fiir alle Gelder, auBer jenen
des Abschnitts 3B.2.

Definition:

Gelder sind gemaB Art. 1 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 208/2014 und Art. 1
Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 finanzielle Vermdgenswerte und Vorteile

jeder Art, die Folgendes einschlieBen, aber nicht darauf beschrankt sind:

= Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Zahlungsanweisungen und andere
Zahlungsmittel,

»= Einlagen bei Finanzinstituten oder anderen Einrichtungen, Guthaben auf Konten,
Zahlungsanspriiche und verbriefte Forderungen,

© Bundesministerium fiir Finanzen 10-6


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3121700&ida=VO7482014&gueltig=20140806&hz_id=3121700&dz_VonArtikel=5&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3117200&ida=VO2082014&gueltig=20140806&hz_id=3117200&dz_VonArtikel=1&dz_VonBuchstabe=g
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3117600&ida=VO2692014&gueltig=20140806&hz_id=3117600&dz_VonArtikel=1&dz_VonBuchstabe=g
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3117600&ida=VO2692014&gueltig=20140806&hz_id=3117600&dz_VonArtikel=1&dz_VonBuchstabe=g

AH-2225 GZ BMF-010302/0058-1V/8/2014 vom 04. August 2014

= (ffentlich und privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel einschlieBlich Aktien und
Anteilen, Wertpapierzertifikate, Obligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe

und Derivate,

» Zinsertrage, Dividenden und andere Einkiinfte oder Wertzuwachse aus

Vermodgenswerten,

= Kredite, Rechte auf Verrechnung, Burgschaften, Vertragserfiillungsgarantien und andere

finanzielle Anspriiche,
= Akkreditive, Konnossemente, Ubereignungsurkunden, und

» Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermdgen oder anderen

Finanzressourcen.

Nach der Formulierung , aber nicht darauf beschrankt sind" gehoéren auch zu den

umfassten Waren:

»= Schmuck, Uhren und andere Wertsachen.

3B.2. Einfuhr von der MaBnahme nicht umfasster Gelder

3B.2.1. Andere als die im Anhang I der Verordnung aufgefiihrten

natiirlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen

Glter, die an andere als im Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 748/2014 und Anhang I der
Verordnung (EU) Nr. 269/2014 aufgefiihrte natlirliche oder juristische Personen,

Einrichtungen oder Organisationen zur Verfligung gestellt werden oder zugutekommen,

unterliegen keinen Einschrankungen nach der MaBnahme des Abschnitts 3B.
3B.3. Ausnahmen vom Einfuhrverbot mit Einfuhrgenehmigung

GemaB Art. 6 und Art. 7 der Verordnung (EU) Nr. 748/2014 gilt das Einfuhrbot nach

Abschnitt 3B.1. nicht flr bestimmte eingeschrankte Zwecke. In diesen Fallen kann die

Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder genehmigt werden.
3B.4. Voranfrage

Die Bestimmungen zur Voranfrage und lber die Verwendung des Dokuments sind der
Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen.
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4. Durchfuhr bei Zurverfiigungstellung wirtschaftlicher

Ressourcen

Nach der Formulierung des Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 747/2014 fallt auch die Durchfuhr

unter die Bestimmungen dieses Artikels. Die Uberwachung der Einhaltung der genannten

Bestimmungen erfolgt in jenen Fallen, in denen eine dsterreichische Zollstelle als

Ausfuhrzollstelle fungiert, nach den Vorgaben der Abschnitte 2A. und 2B.

5. Waffenembargo

5.1. Verteidigungsgiiter

Gegenliber Sudan gilt ein Waffenembargo auf Grund vélkerrechtlicher Verpflichtungen.
Nahere Ausfuihrungen zur Durchfiihrung sind der AH-3210 zu entnehmen.

5.2. Ausnahmen fiir personliche Schutzausriistung

GemaB Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 748/2014 gilt das Verbot nicht fiir Schutzkleidung,
einschlieBlich kugelsicherer Westen und Militarhelme, die vom Personal der VN, Personal der

Europaischen Union oder ihrer Mitgliedstaaten, von Medienvertretern, humanitarem
Hilfspersonal, Entwicklungshilfepersonal sowie zugehdrigem Personal ausschlieBlich zum

personlichen Gebrauch voriibergehend nach Sudan ausgeflihrt werden.

Hierfur ist daher keine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.

6. Strafbestimmungen

6.1. Geltungsumfang der Verordnung

Die Verordnung gilt
* im Gebiet der Union einschlieBlich ihres Luftraums,

» an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten

unterstehen,

= flir Personen, die die Staatsangehorigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, innerhalb und
auBerhalb des Gebiets der Union,

» flr nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegriindete oder eingetragene juristische
Personen, Organisationen und Einrichtungen innerhalb und auBerhalb des Gebiets der

Union,
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» fUr juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Bezug auf Geschdfte, die
ganz oder teilweise in der Union getatigt werden.

6.2. AuBenwirtschaftsgesetz 2011

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung sind gerichtlich strafbare Handlungen und es
kommen die §§ 79, 83 und 84 AuBWG 2011 zur Anwendung.

Siehe dazu die Arbeitsrichtlinie AH-1130, im Besonderen AH-1130 Abschnitt 3.

© Bundesministerium fiir Finanzen 10-9


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=79
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=83
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=84

	1. Rechtsgrundlage
	2A. Ausfuhr bei Zurverfügungstellung wirtschaftlicher Ressourcen
	2A.1. Ausfuhrverbot
	2A.2. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter
	2A.2.1. Andere als die im Anhang I der Verordnung aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen
	2A.2.2. Güter ausschließlich zum persönlichen Gebrauch oder zum persönlichen Verbrauch bestimmt
	2A.2.3. Voranfrage

	2A.3. Ausnahmen vom Ausfuhrverbot mit Ausfuhrgenehmigung

	2B. Ausfuhr von Geldern im Sinne der Verordnung
	2B.1. Ausfuhrverbot
	2B.2. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Gelder
	2B.2.1. Andere als die im Anhang I der Verordnung aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen

	2B.3. Ausnahmen vom Ausfuhrverbot mit Ausfuhrgenehmigung
	2B.4. Voranfrage

	3A. Einfuhr bei Zurverfügungstellung wirtschaftlicher Ressourcen
	3A.1. Einfuhrverbot
	3A.2. Einfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter
	3A.2.1. Andere als die im Anhang I der Verordnung aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen
	3A.2.2. Voranfrage

	3A.3. Ausnahmen vom Einfuhrverbot mit Einfuhrgenehmigung

	3B. Einfuhr von Geldern im Sinne der Verordnung
	3B.1. Einfuhrverbot
	3B.2. Einfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Gelder
	3B.2.1. Andere als die im Anhang I der Verordnung aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen

	3B.3. Ausnahmen vom Einfuhrverbot mit Einfuhrgenehmigung
	3B.4. Voranfrage

	4. Durchfuhr bei Zurverfügungstellung wirtschaftlicher Ressourcen
	5. Waffenembargo
	5.1. Verteidigungsgüter
	5.2. Ausnahmen für persönliche Schutzausrüstung

	6. Strafbestimmungen
	6.1. Geltungsumfang der Verordnung
	6.2. Außenwirtschaftsgesetz 2011


